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BREMISCHE BÜRGERSCHAFT
Landtag
15. Wahlperiode

Drucksache 15 /113
16. 11. 99

Mitteilung des Senats vom 16. November 1999

Gesetz zur vorläufigen Haushaltsführung der Freien Hansestadt Bremen im
Jahre 2000

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf eines Gesetzes zur
vorläufigen Haushaltsführung der Freien Hansestadt Bremen im Jahre 2000 mit
der Bitte um Beschlussfassung.

Gesetz zur vorläufigen Haushaltsführung der Freien Hansestadt Bremen
im Jahre 2000

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlosse-
ne Gesetz:

§ 1

In Ergänzung der Regelungen des Artikels 132 a der Landesverfassung der Freien
Hansestadt Bremen vom 21. Oktober 1947 (Brem.GBl. S. 251 — 100-a-1), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Juni 1999 (Brem.GBl. S. 143), wird der
Senat ermächtigt,

1. für neue Maßnahmen, die vom Bund oder von sonstigen Dritten mit mehr als 30
vom Hundert mitfinanziert werden, Mittel in Anspruch zu nehmen, soweit sie
Bestandteil der vom Senat am 5. Oktober 1999 für die Haushaltsentwürfe 2000
beschlossenen Eckwerte sind und Finanzierungszusagen des Bundes oder son-
stiger Dritter vorliegen sowie zur haushaltsmäßigen Abwicklung dieser Projekte
über die erforderlichen Barmittel hinaus zu Lasten der Folgejahre Verpflichtun-
gen bis zu 50.000.000 Deutsche Mark einzugehen,

2. über die Ermächtigung nach Nummer 1 hinaus für neue Maßnahmen der Wirt-
schaftsförderung, der Arbeitsmarktförderung und des Hochschulbaues, soweit
die Maßnahmen Bestandteil der vom Senat am 5. Oktober 1999 beschlossenen
Eckwerte sind, sowie zur Umsetzung der Psychiatrie-Reform Mittel bis zu
10.000.000 Deutsche Mark in Anspruch zu nehmen und bis zur Höhe von
35.000.000 Deutsche Mark Verpflichtungen einzugehen,

3. zur Finanzierung von Organisationsuntersuchungen und zur Vorfinanzierung
anderer betriebswirtschaftlich rentabler Maßnahmen im Sinne von § 10 Abs. 1
Nr. 3 des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für das Haushalts-
jahr 1999 Kredite bis zur Höhe von 7.500.000 Deutsche Mark aufzunehmen.

§ 2

Die Inanspruchnahme der Ermächtigung nach § 1 bedarf der Zustimmung des
Haushalts- und Finanzausschusses. Soweit es sich um Maßnahmen nach § 1 Nr. 3
handelt, wird der Senator für Finanzen ermächtigt, im Einzelfall bis zur Höhe von
200.000 Deutsche Mark zuzustimmen.

§ 3

(1) In den Vorjahren erteilte und nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen
gelten fort.

(2) Bei Anfall von zweckgebundenen Einnahmen, außer bei Kreditaufnahmen, dür-
fen die entsprechenden Ausgaben nach Maßgabe der vom Senator für Finanzen
einzurichtenden Titel über- oder außerplanmäßig geleistet werden.
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§ 4

(1) Zur Finanzierung des Bremer Kapitaldienstfonds nach dem Gesetz über die Er-
richtung des Kapitaldienstfonds dürfen für das Jahr 2000 Kredite bis zur Höhe von
621.700.000 Deutsche Mark aufgenommen werden.

(2) Die Investitionsmaßnahmen, für die nach § 1 Nr. 2 Mittel bereitgestellt werden
können, dürfen mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses in Finan-
zierungen durch den Bremer Kapitaldienstfonds überführt werden. Insoweit erhöht
sich die Kreditermächtigung nach Absatz 1.

(3) Soweit nach dem Gesetz zur vorläufigen Haushaltsführung der Freien Hanse-
stadt Bremen (Stadtgemeinde) im Jahre 2000 Investitionen in Kapitaldienst-
finanzierungen überführt werden, erhöht sich die Kreditermächtigung nach Absatz
1 in dieser Höhe.

(4) Für die Überführung in eine Kapitaldienstfinanzierung gelten folgende Grund-
sätze:

1 . Die Vorbelastungen aus bestehenden und neuen Tilgungsverpflichtungen für
Investitionsdarlehen im jeweiligen Ressortbudget eines jeden Jahres dürfen
eine Obergrenze von 50 vom Hundert der Netto-Investitionen des Ressorts im
Finanzplanungszeitraum nicht überschreiten.

2. Es dürfen nur solche Maßnahmen überführt werden, für die aufgrund von § 1
Nr. 2 Mittel in Anspruch genommen werden dürfen.

3. Barwertmäßig müssen Kapitaldienstfinanzierungen mindestens die gleiche
Wirtschaftlichkeit wie kamerale Finanzierungen erreichen.

Der Senat wird ermächtigt, das Nähere durch eine Richtlinie zu regeln, die der
Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses bedarf.

§ 5

Der Senator für Bau und Umwelt wird ermächtigt, zweckgebundene Darlehen des
Bundes für den Wohnungsbau bis zur Höhe von 3.000.000 Deutsche Mark aufzu-
nehmen.

§ 6

(1) Abweichend von der Regelung in § 14 Abs. 4 des Haushaltsgesetzes der Freien
Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 1999 darf der Senator für Finanzen Bürg-
schaften, Garantien und Gewährleistungen bis zur Höhe von 40 vom Hundert der
in § 14 Abs. 1 des Gesetzes festgesetzten Beträge übernehmen. Der Senator für
Finanzen kann diese Befugnis auf die Bremer Investitions-Gesellschaft mbH und
deren Tochter die Bremer Aufbau-Bank GmbH übertragen.

(2) Der Senator für Bau und Umwelt wird ermächtigt, Bürgschaften zur Förderung
des Wohnungsbaues, der Modernisierung von Wohnungen und der Instandsetzung
von Wohnungen bis zur Höhe von insgesamt 40.000.000 Deutsche Mark zu über-
nehmen.

§ 7

Die Stadtgemeinden können für ihren Zuständigkeitsbereich entsprechende Rege-
lungen treffen.

§ 8

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2000 in Kraft.

Begründung

zum Entwurf des Gesetzes zur vorläufigen Haushaltsführung der Freien Hanse-
stadt Bremen im Jahre 2000.

A. Allgemeiner Teil

Wegen der am 6. Juni 1999 stattgefundenen Wahl zur Bremischen Bürgerschaft und
der damit verbundenen zeitlichen Verzögerung bei der Aufstellung der Haushalte
für die Jahre 2000 und 2001 durch den Senat können die Haushalte in der Bürger-
schaft (Landtag) erst im zweiten Quartal des Jahres 2000 beschlossen werden.
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Der Senat hat in seiner Sitzung am 5. Oktober 1999 Eckwerte für die Aufstellung
der Haushaltsentwürfe 2000/2001 durch die Senatsressorts beschlossen. Diese
Eckwerte sind als Anlage beigefügt.

Der Senat wird die Haushaltsentwürfe für 2000/2001 so rechtzeitig beraten, dass
eine Befassung der Bürgerschaft (Landtag) in der Sitzung im März 2000 stattfinden
kann.

Neben den Möglichkeiten der vorläufigen Haushaltsführung nach Artikel 132 a der
Landesverfassung ist insbesondere aus Gründen der Sanierung der bremischen
Haushalte zwingend dafür Sorge zu tragen, dass bei den wirtschaftskraft- und
arbeitsmarktfördernden lnvestitionsvorhaben/Maßnahmen kein vorübergehender
Stillstand eintritt, damit das Erreichen des Sanierungszieles im Jahre 2005 nicht
gefährdet wird.

Außerdem ist es erforderlich, dass auch neue Maßnahmen, an denen sich Dritte in
erheblichem Umfang beteiligen, durchgeführt werden können.

Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf neben den Ermächtigungen für die Ge-
währung von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen insbeson-
dere die nötigen Vollzugsregelungen für die Wahrnehmung bremischer Aufgaben
durch den Bremer Kapitaldienstfonds, durch Eigenbetriebe sowie durch Dritte.

B. Besonderer Teil

Zu § 1

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 regelt, dass solche neuen drittmittelfinanzierten Maßnahmen einge-
leitet werden können, die Bestandteil der Eckwerte des Senats sind und bei denen
eine konkrete Mitfinanzierungszusage in Höhe von mehr als 30 % vorliegt.

Nr. 2 schafft einen Ermächtigungsrahmen für Maßnahmen in den genannten Berei-
chen, bei denen keine Mitfinanzierung durch Dritte erfolgt.

Nr. 3 stellt sicher, dass wirtschaftlich rentable Maßnahmen mit kurzer
Amortisationszeit über eine Kreditfinanzierung eingeleitet werden können.

Zu § 2

§ 2 regelt, dass alle Maßnahmen, zu denen dieser Gesetzentwurf ermächtigt, im
Einzelfall vom Haushalts- und Finanzausschuss gebilligt werden müssen. Für be-
triebswirtschaftlich rentable Maßnahmen nach § 1 Nr. 3 soll die Genehmigung
durch den Senator für Finanzen erfolgen, sofern das Volumen nicht mehr als
200.000 DM beträgt. Dies entspricht der Regelung des Haushaltsgesetzes 1999.

Zu § 3

§ 3 Abs. 1 entspricht der Regelung des § 11 Abs. 3 des Haushaltsgesetzes 1999.

Abs. 2 entspricht § 11 Abs. 8 des Haushaltsgesetzes 1999.

Zu § 4

Die Regelungen des § 4 sind Folgen der beschlossenen Umstellung der kameralen
Investitionsfinanzierung auf Kapitaldienstfinanzierung.

Absatz 1 beziffert die Höhe der Kreditaufnahme des Bremer Kapitaldienstfonds auf
621,7 Mio. DM. Dies entspricht in Höhe von 560 Mio. DM dem Jahresbetrag der
ebenso benannten Kreditaufnahme des Fonds im Entwurf des Wirtschaftsplanes
2000, der die Raten für die Fortsetzung der Finanzierungen aufgrund des
Wirtschaftsplanes 1999 sowie die Projekte Psychiatrie in Höhe von 20 Mio. DM und
Kreuzfahrt-Terminal in Höhe von 41,7 Mio. DM zum Gegenstand hat. Eine zeit-
anteilige Reduzierung der Kreditaufnahme für den Zeitraum der vorläufigen Haus-
haltsführung ist nicht sachgerecht, da nur die bereits früher von den Ausschüssen
der Bürgerschaft (Landtag) beschlossenen Projekte betroffen sind und nicht abzu-
sehen ist, wann die Mittel für diese Projekte erforderlich werden. Der Entwurf des
Wirtschaftsplanes ist dem Haushalts- und Finanzausschuss gesondert zur
Beschlussfassung zugeleitet worden.

Absatz 2 enthält die für eine umgestellte Finanzierung notwendige Erhöhung der
Kreditermächtigung für den Bremer Kapitaldienstfonds, die mit einer Kürzung der
Deckungskreditermächtigung im kameralen Haushalt korrespondieren muss. We-
gen der Besonderheit der vorläufigen Haushaltsführung, nach der sich die Kredit-
ermächtigung nach Art. 132 a der Landesverfassung regelt, erscheint die Kürzung
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der Kreditermächtigung hier nicht. Die vollständigen Wechselwirkungen der Um-
stellung der Finanzierung auf die jeweiligen Kreditermächtigungen werden erst
mit dem Haushaltsgesetz für das Jahr 2000 geregelt.

Absatz 3 regelt die Finanzierung durch den Fonds für Vorhaben der Stadtgemeinde.

Absatz 4 legt die Grundsätze für eine Überführung in eine Kapitaldienst-
finanzierung fest und enthält die Ermächtigung an den Senat, mit Zustimmung des
Haushalts- und Finanzausschusses weitere Einzelheiten in einer Richtlinie zu re-
geln.

Zu § 5

§ 5 regelt, dass zinsgünstige Darlehen des Bundes aufgenommen werden dürfen.

Zu § 6

§ 6 Abs. 1 stellt sicher, dass in ausreichendem Umfange Bürgschaften, Garantien
und Gewährleistungen eingegangen werden können.

Ferner wird hier die Rechtsgrundlage zur Aufgabenübertragung auf die Bremer
Investitions-Gesellschaft mbH und deren Tochter Bremer Aufbau-Bank GmbH ge-
schaffen.

Zu § 7

§ 7 ist die Ermächtigung für beide Stadtgemeinden, entsprechende Regelungen für
ihren Zuständigkeitsbereich zu schaffen.

Zu § 8

§ 8 regelt das Inkrafttreten.
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